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1 5 0 . Kundmachung: Abänderung und Ergänzung der Kundmachung, betreffend die Besoldungsordnung für die

Beamten der Österreichischen Bundesbahnen.

1 4 7 . Verordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft vom 25. Mai
1949, betreffend die Genehmigung von
Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittel-

verordnung).
Auf Grund des I I I . Teiles des Bundesgesetzes

vom 2. Juni 1948, B . G . B l . N r . 124, über den
Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz)
wi rd im Einvernehmen mit den Bundesministerien
für Handel und Wiederaufbau und für soziale
Verwaltung verordnet:

§ 1. (1) Wer die Genehmigung eines Pflanzen-
schutzmittels [§ 13, Abs. (1), des Pflanzenschutz-
gesetzes] anstrebt, hat unter Verwendung des
amtlichen Formblattes (Anlage) und unter An-
schluß einer Probe dieses Pflanzenschutzmittels
um dessen Untersuchung durch die Bundesanstalt
für Pflanzenschutz in Wien (später Bundesanstalt
genannt) gemäß § 13 , Abs. (2), des Pflanzenschutz-
gesetzes anzusuchen. Die Kosten für Fracht, Zoll,
Por to u. dgl. der Proben trägt der Antragsteller.

(2) Proben giftiger Pflanzenschutzmittel sind
zur Vermeidung von Unglücksfällen in dichten,
festen für eine längere Aufbewahrung geeigneten
und gut verschlossenen Behältern zu verpacken.
Diese Verpackungen müssen einen deutlichen Hin-
weis auf die Giftigkeit des Inhaltes und auf die
erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen bei seiner
Aufbewahrung und Handhabung tragen.

(3) Alle während der Vegetationszeit anzuwen-
denden Pflanzenschutzmittel (Fungizide und
Insektizide für Feld-, Wein-, Obst- und Garten-
bau, Saatgutbeizmittel zur Anwendung an Som-
merungen sowie Baumpflegemittel, wie Baum-
wachs, Baumteer u. dgl. und Winterspritzmittel
zur Anwendung im Nachwinter) sind bis späte-
stens 1. Jänner, alle während der Vegetations-
ruhe anzuwendenden Pflanzenschutzmittel
(Winterspritzmittel, Raupenleim sowie Saatgut-
beizmittel zur Anwendung an Winterungen) sind
bis spätestens 1. August der Bundesanstalt zur
Untersuchung vorzulegen.

(4) Die Bundesanstalt kann ein Pflanzenschutz-
mittel von der Untersuchung ausschließen, wenn

a) die im amtlichen Formblatt gestellten Fragen
trotz Vorhalt nicht ausreichend beantwortet
werden oder

b) die Probe nicht in der geforderten Menge
oder nicht bis zu dem vorgeschriebenen Zeit-
punkt eingereicht wurde oder

c) die Art und Menge der verwendeten Stoffe
und die Anwendungsvorschrift für das
Pflanzenschutzmittel nicht angegeben werden.

§ 2. Die Bundesanstalt bestätigt dem Antrag-
steller das Einlangen des Antrages und der Probe
[§ 1, Abs. (1)] und schreibt die Untersuchungs-
gebühr vor.

§ 3. (1) Der Bundesanstalt bleibt es vorbehalten,
den Zeitpunkt und die Art der Durchführung der
notwendigen Untersuchung zu bestimmen. Die
Bundesanstalt kann den Antragsteller zur Durch-
führung der Versuche heranziehen.

(2) Pflanzenschutzmittel, welche trotz vorschrifts-
mäßiger Handhabung die Gesundheit der mit
ihrer Untersuchung und Erprobung beschäftigten
Personen gefährden, sind von der Untersuchung
ausgeschlossen.

(3) Wird im Laufe des Untersuchungsverfahrens
das Pflanzenschutzmittel vom Antragsteller in
seiner Zusammensetzung abgeändert, so ist die
Untersuchung dieses abgeänderten Mittels Gegen-
stand eines neuen Verfahrens.

§ 4. (1) Die Bundesanstalt gibt das Ergebnis
der Untersuchung dem Antragsteller in Form
eines Gutachtens bekannt. In diesem Gutachten
sind auch die Bedingungen und Auflagen anzu-
führen, die der Bundesanstalt durch das Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung auf Grund
des gepflogenen Einvernehmens mitgeteilt wurden.
Dieses Gutachten darf nur im vollen Wort laut
veröffentlicht oder zu Werbezwecken verwendet
werden.

(2) Das im Abs. (1) vorgesehene Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für soziale Verwal-
tung entfällt, soweit es sich um Stoffe handelt,
die im § 4 der Giftverordnung vom 20. Dezember
1928, B. G. Bl. Nr . 362, in der Fassung der Ver-
ordnung vom 3. Dezember 1934, B. G. Bl. I I
Nr . 392, der Verordnung B. G. Bl. Nr . 177/1935
und der Verordnung zur Einführung der Betäu-
bungsmittelgesetzgebung im Lande Österreich vom
1. Dezember 1938, Deutsches R. G. Bl. I S. 1706
(G. Bl. f. d. L, Ö. Nr . 5/1939) aufgezählt oder im
Anhang E der Giftverordnung genannt sind.
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§ 5. (1) Die Fachkommission [§ 13, Abs. (4),
Pflanzenschutzgesetz] besteht aus einem Vertreter
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft als Vorsitzenden, je einem Vertreter des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung und
der Bundesanstalt und aus einem im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau entsendeten Vertreter der Fach-
gruppe Pflanzenschutzmittel des Verbandes der
chemischen Industrie. Für jedes Mitglied der Fach-
kommission sind ein oder zwei Stellvertreter nam-
haft zu machen. Die Mitglieder der Fachkommis-
sion können jederzeit von der sie entsendenden
Stelle abberufen werden. Im Bedarfsfalle können
der Fachkommission Sachverständige mit be-
ratender Stimme beigezogen werden. Die Fach-
kommission ist bei Anwesenheit von drei Mit-
gliedern oder deren Stellvertretern beschlußfähig.
Sie faßt ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmen-
mehrheit; der Vorsitzende stimmt mit. Der An-
tragsteller ist auf sein Verlangen von der Fach-
kommission zu hören. Das Verfahren vor der
Fachkommission ist nicht öffentlich.

(2) Die Tätigkeit der Mitglieder der Fachkom-
mission ist eine ehrenamtliche, doch haben sie An-
spruch auf den Ersatz ihrer Barauslagen. Diese
und der mit der Tätigkeit der Fachkommission
verbundene Sachaufwand sind in der vom Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft fest-
zusetzenden Höhe vom Antragsteller zu tragen.

§ 6. Im Falle einer positiven Begutachtung des
Pflanzenschutzmittels durch die Fachkommission
hat das Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft die Genehmigung des Pflanzenschutz-
mittels gemäß § 13, Abs. (1) und (3), des Pflanzen-
schutzgesetzes zu erteilen.

§ 7. Die Genehmigung eines Pflanzenschutz-
mittels nach § 13, Abs. (1) und (3), des Pflanzen-
schutzgesetzes und § 6 dieser Verordnung gilt für
unbestimmte Zeit.

§ 8. Vor Erteilung der Genehmigung eines
Pflanzenschutzmittels hat der Antragsteller

1. die genaue Handelsbezeichnung, unter der
das geprüfte Pflanzenschutzmittel in den Verkehr
gebracht werden soll, dem Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft bekanntzugeben;

2. sich zu verpflichten, das Pflanzenschutzmittel
a) nur in der Anwendungsform, die die

Bundesanstalt für wirksam erklärte, und
b) nur für die Anwendungsgebiete, für welche

sie es als geeignet bezeichnete,
zu empfehlen.

§ 9. (1) Nach Genehmigung ist das Pflanzen-
schutzmittel in das bei der Bundesanstalt zu er-
richtende amtliche Pflanzenschutzmittelregister
(amtl. Pfl. Reg.), später Register genannt, einzu-
tragen. Dieses Register ist nach Pflanzenschutz-
mitteltypen (zum Beispiel Kupferspritzmittel)
untergeteilt zu führen.

(2) Die Eintragung hat zu enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Inhabers

der Genehmigung;
b) die genaue Handebbezeichnung, unter der

das genehmigte Pflanzenschutzmittel in den
Verkehr gesetzt wird;

c) die genaue Bezeichnung des Bescheides, mit
welchem die Genehmigung ausgesprochen
wurde;

d) die genaue Angabe der Schädlinge, der
Krankheitserreger und der Anwendungsge-
biete, für die die Genehmigung auf Grund
der durchgeführten Untersuchung und Be-
gutachtung ausgesprochen wurde;

e) die Angaben über die im Gutachten vor-
gesehene Konzentration und die Anwen-
dungsformen.

§ 10. (1) Das Register ist öffentlich.
(2) Jedermann kann das Register in Gegenwart

eines Beamten der Bundesanstalt einsehen und Ab-
schriften oder Auszüge daraus nehmen.

(3) Mit Jahresende veröffentlicht die Bundes-
anstalt alljährlich in geeigneter Weise eine Liste
der im abgelaufenen Jahre im Register ein-
getragenen Pflanzenschutzmittel.

§ 11. Die Änderung der Eintragung eines
Pflanzenschutzmittels im Register erfolgt auf An-
trag des Inhabers der Genehmigung im Einver-
nehmen mit der Bundesanstalt. Kommt ein Ein-
vernehmen nicht zustande, so entscheidet die Fach-
kommission [§ 13, Abs. (4), Pflanzenschutzgesetz].

§ 12. (1) Die Genehmigung eines Pflanzen-
schutzmittels kann auf Etiketten, Gebrauchsvor-
schriften, Werbeschriften u. dgl. in folgender Fas-
sung vermerkt werden: „Vom Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft genehmigt mit
Bescheid vom , G. Zl. Von der
Bundesanstalt für Pflanzenschutz in Wien geprüft,
anerkannt und ständig kontrolliert."

(2) Auf allen zum Verkauf gelangenden
Originalpackungen des genehmigten Pflanzen-
schutzmittels ist die Nummer, unter der das
Pflanzenschutzmittel in das Register eingetragen
ist, zu vermerken („amtl. Pfl. Reg. N r " ) .

(3) Jede Packung hat neben einer etwaigen
Markenbezeichnung noch die Typenbezeichnung,
unter der das Pflanzenschutzmittel in das Register
eingetragen ist, aufzuweisen. Gifthältige Pflanzen-
schutzmittel sind auf der Packung als solche zu
kennzeichnen. Außerdem muß jeder Packung,
auch der Großpackung, eine Gebrauchsanweisung
beigegeben werden, die bei giftigen Stoffen auch
die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen bei ihrer
Aufbewahrung und Handhabung zu enthalten hat.

§ 13. Die von der Bundesanstalt nach § 15,
Abs. (1), des Pflanzenschutzgesetzes angeforderten
Proben sind von den Erzeugern kostenlos zur
Verfügung zu stellen.

Kraus
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1 4 8 . Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 22. Juni 1949,
betreffend die Abänderung der Verordnung
vom 13. August 1948, B.G.Bl. Nr. 200,
über die Erlassung einer Wahlordnung für
die Kammern für Arbeiter und Angestellte

(Arbeiterkammer-Wahlordnungsnovelle).

Auf Grund des § 29 des Gesetzes vom 20. Juli
1945, St. G. Bl. Nr. 95, über die Wiedererrichtung
der Kammern für Arbeiter und Angestellte
(Arbeiterkammergesetz) wird verordnet:

§ 1. Die Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 13. August 1948,
B. G. Bl. Nr. 200, über die Erlassung einer Wahl-
ordnung für die Kammern für Arbeiter und
Angestellte (Arbeiterkammer-Wahlordnung) wird
wie folgt abgeändert:

1. Im § 3, Abs. (2), hat lit. a zu lauten:

2. Im § 3, Abs. (2), hat lit. b zu lauten:

3. Im § 11, Abs. (2), ist das Wort „Behörde"
durch das Wort „Stelle" zu ersetzen; weiters
haben die Worte „nach Männern und Frauen ge-
gliedertes" zu entfallen.

Dem Abs. (2) ist der folgende neue Satz an-
zufügen: „In den dem öffentlichen Verkehr
dienenden Betrieben entfällt die Unterteilung in
Arbeiter und Angestellte."

4. Im § 11, Abs. (5), ist das Wort „Behörde"
durch das Wort „Stelle" zu ersetzen.

5. Im § 12 hat Abs. (2) zu lauten:

„(2) Jeder Wahlberechtigte darf nur in eine
Wählerliste aufgenommen werden; er ist in die
Wählerliste jenes Wahlsprengeis aufzunehmen,
in dessen Bereich der Standort des Betriebes (der
Arbeitsstätte) gelegen ist, in dem (der) er am
Tage der Wahlausschreibung beschäftigt war."

6. Im § 12, Abs. (3), hat der erste Satz zu
lauten: „Wahlberechtigte, die am Tage der Wahl-
ausschreibung arbeitslos waren [§ 10, Abs. (1)],
sind in die Wählerliste jenes Wahlsprengeis auf-
zunehmen, in dessen Bereich sie am Tage der
Wahlausschreibung ihren ordentlichen Wohnsitz
oder Aufenthaltsort haben."

7. Im § 15, Abs. (8), hat der zweite Satz zu
entfallen.

8. Im § 17 hat lit. d zu lauten:
„d) die Mitglieder (Ersatzmänner) der Wahl-

kommission sind sowie deren Hilfskräften
und den Wahlzeugen."

9. Im § 20, Abs. (2), sind die Worte „spätestens
am 28. Tage nach Ausschreibung der Wahl" durch
die Worte „bis 28 Tage vor dem ersten Wahltag"
zu ersetzen.

10. Im § 20, Abs. (3) und (4), Ziffer 1, haben
die Worte „politischen" und „politische" zu ent-
fallen.

11. Im § 23, Abs. (7), ist im dritten Satz das
Wort „Wahlkarten" durch das Wort „Wahl-
akten" zu ersetzen.

12. Im § 25, Abs. (1), sind nach dem Worte
„Wahlkommission" die Worte „an jedem Wahl-
tag" einzufügen.

13. Nach dem § 28 ist mit der Überschrift
„Sonderbestimmungen für die Arbeiterkammer in
Wien" folgender neue § 28 a einzufügen:

„§ 28 a. Für die Wahl in die Arbeiterkammer
in Wien gelten die Bestimmungen der §§ 6, 11,
12, 13, 15, 18 und 21 mit folgender Maßgabe:

1. Die Zweigwahlkommissionen können ab-
weichend von den Gerichtsbezirken bestellt
werden.

2. Den Vorsitz in der Zweigwahlkommission
führt ein vom Magistrat der Stadt Wien er-
nannter Wahlleiter. Der Wahlleiter (Stellver-
treter) ist aus dem Stande der rechtskundigen
Beamten des Magistrates der Stadt Wien zu er-
nennen.

3. Der Zweigwahlkommission obliegen die im
§ 6, Abs. (6), lit. e, angeführten Aufgaben.
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4. Am Sitz der Arbeiterkammer in Wien wird
ein Wahlbüro errichtet, dem die Besorgung der in
den §§ 6, Abs. (6), lit. a bis d, 12, Abs. (1), 13,
15, Abs. (1), (4), (6) bis (8), und 21, Abs. (1)
und (3), angeführten Aufgaben obliegen. Der
Leiter des Wahlbüros und dessen Stellvertreter
werden vom Vorsitzenden der Hauptwahlkommis-
sion berufen, der sie verantwortlich sind.

5. Die Dienstgeber der im Sprengel der Ar-
beiterkammer in Wien Wahlberechtigten haben
die Wählerverzeichnisse dem Wahlbüro zu über-
mitteln.

6. Anträge Arbeitsloser auf Aufnahme in die
Wählerliste gemäß § 12, Abs. (3), sind beim
Wahlbüro einzubringen.

7. Die öffentliche Auflegung der Wählerlisten
hat am Sitz des Wahlbüros zu erfolgen.

8. Zu Entscheidungen gemäß § 12, Abs. (4),
und über Einsprüche gemäß § 15, Abs. (5), ist am
Sitze des Wahlbüros eine Einspruchskommisston

zu errichten. Für die Zusammensetzung der Ein-
spruchskommission und die Berufung der Mit-
glieder gelten die Bestimmungen des § 6, Abs. (2)
bis (4), sinngemäß mit der Maßgabe, daß den
Vorsitz in der Einspruchskommission der Leiter
(Stellvertreter) des Wahlbüros führt.

9. Einsprüche gemäß § 15, Abs. (2), sind beim
Wahlbüro einzubringen.

10. Die Ausstellung von Wahlkarten ist beim
Wahlbüro zu beantragen.

11. Die Aufgabe gemäß § 21, Abs. (5), obliegt
dem Leiter (Stellvertreter) des Wahlbüros."

14. Das Wähleranlageblatt (Anlage 1) hat zu
lauten wie Anlage 1 dieser Verordnung.

15. Das Wählerverzeichnis (Anlage 2) hat zu
lauten wie Anlage 2 dieser Verordnung.

§ 2. Diese Verordnung tritt am Tage ihrer
Kundmachung in Kraft.

Maisel
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149 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 19. Juli 1949 über die
Mineralölsteuer (Mineralölsteuerdurchfüh-

rungsverordnung).

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 18. Mai
1949, B. G. Bl. Nr. 140, über die Mineralölsteuer
wird verordnet:

Zu § 2 des Gesetzes.

§ 1. Was unter Eigengewicht zu verstehen ist,
bestimmen die Zollvorschriften.

Zu § 3, Abs. (1), des Gesetzes.

§ 2. (1) Aus dem Ausland eingeführte mineral-
ölsteuerpflichtige Gegenstände, die im Inland
raffiniert werden sollen und deren Steuerpflicht
im Zeitpunkt der Wegbringung aus der Er-
zeugungsstätte eintritt, sind vom Abfertigungs-
zollamte unter Verschluß zu legen und mit dem
Verzollungsdoppel an die Raffinerie anzuweisen.
D i s Zollamt benachrichtigt gleichzeitig hievon die
mit der Überwachung der Raffinerie betraute Ver-
brauchsteuerabteilung, beziehungsweise Steuer-
aufsichtsstelle des Finanzamtes, der beim Ein-
langen der Sendung in der Raffinerie die weitere
Behandlung (Abnahme des Verschlusses) obliegt.
Die allenfalls anfallenden Überwachungsgebühren
hat der Inhaber der Raffinerie zu ersetzen. Sie
werden ihm nach Ablauf jedes Monates von der
Finanzlandesdirektion zur Einzahlung binnen
einer Woche vorgeschrieben.

(2) Unter Herstellung wird die Gewinnung,
Reinigung oder sonstige Bearbeitung von Mineral-
öl, unter Raffinieren mineralölsteuerpflichtiger
Gegenstände die Reinigung oder sonstige Be-
arbeitung derselben in Mineralölraffinerien ver-
standen.

Zu § 3, Abs. (2), des Gesetzes.
§ 3. Der steuerpflichtigen Wegbringung mineral-

ölsteuerpflichtiger Gegenstände aus einer Er-
zeugungsstätte oder einem Steuerfreilager ist der
Selbstverbrauch innerhalb dieser Betriebsstätten
gleichzuhalten.

Zu § 4 des Gesetzes.
§ 4. (1) Die Inhaber von Erzeugungsstätten

mineralölsteuerpflichtiger Produkte sowie von
Steuerfreilagern haben bis zum Ende des der
steuerpflichtigen Wegbringung folgenden Monates
für jene Mengen, für die im vorhergehenden
Monate die Steuerpflicht eingetreten ist, die ent-
fallende Mineralölsteuer zu berechnen (Selbst-
bemessung), die ermittelte Steuersumme in der
Abteilung 2 des nach § 11, Abs. (1), zu führenden
Steuerbuches, beziehungsweise des nach § 19,
Abs. (1), zu führenden Freilagerbuches ersichtlich
zu machen und innerhalb eines weiteren Monates,

gerechnet vom Ende des Berechnungsmonates, zu
entrichten. Die Zahlung hat im Wege der Post-
sparkasse mittels Postsparkassenerlagschein auf
das Konto des zuständigen Finanzamtes zu er-
folgen. Auf der Rückseite des Empfangschein-
und des Erlagscheinabschnittes ist der post-
gebührenfreie Vermerk „Mineralölsteuer für den
Monat 194 " vorzunehmen; ferner
ist der Betrieb, für den die Zahlung geleistet wird,
die zuständige Verbrauchsteuerabteilung, be-
ziehungsweise Steueraufsichtsstelle des Finanz-
amtes und das Bundesland deutlich ersichtlich zu
machen. Erfolgt die Einzahlung nicht durch Bar-
erlag beim Postamte, sondern im Clearingverkehr
der Postsparkasse, so ist dem Scheck ein auf die
angegebene Weise ausgefüllter Erlagschein bei-
zuschließen. Die benötigten Postsparkassenerlag-
scheine können von den Steuerpflichtigen beim
zuständigen Finanzamte unentgeltlich bezogen
werden.

(2) Führt die Überprüfung der Steuerberechnung
zu einer Abweichung von dem durch den Steuer-
schuldner errechneten Steuerbetrag, so erläßt das
Finanzamt einen Steuerbescheid.

(3) In den Fällen einer amtlichen Vorschreibung
der Mineralölsteuer wird der Vorschreibung ein
Postsparkassenerlagschein beigeschlossen.

Zu § 5, Abs. (1), Z. 1, des Gesetzes.

§ 5. (1) Die unversteuerte Ausfuhr mineralöl-
steuerpflichtiger Gegenstände über die Zollgrenze
ist nur unmittelbar aus einer Erzeugungsstätte
(Raffinerie) oder einem Steuerfreilager zulässig.
Für jede Ausfuhrsendung ist vom Betriebsinhaber
eine Austrittsanzeige nach dem für Zollsendungen,
deren Austritt zu erweisen ist, vorgeschriebenen
Muster in doppelter Ausfertigung beim Über-
wachungsorgan der Betriebsstätte zu überreichen;
die Austrittsanzeige muß auch den Tag und die
Stunde der Wegbringung enthalten.

(2) Jede Wegbringung ist durch das Über-
wachungsorgan zu kontrollieren, welches sich von
der Übereinstimmung der Sendung mit den An-
gaben in der Austrittsanzeige zu überzeugen und
die Sendung unter Verschluß zu legen hat. Das
Überwachungsorgan vermerkt das Ergebnis der
Amtshandlung und die Anlegung des Verschlusses
auf beiden Ausfertigungen der Austrittsanzeige
und stellt dann beide Ausfertigungen dem Ver-
sender zurück.

(3) Das Doppel der Austrittsanzeige ist vom
Versender unverzüglich dem Steuerbuche bei-
zuschließen.

(4) Die Urschrift der Austrittsanzeige ist, wenn
die Ausfuhr im Eisenbahn-, Schiffs- oder Luft-
verkehr erfolgen soll, dem Frachtbriefe beizugeben;
die Nummer der Austrittsanzeige ist auf dem
Frachtbriefe zu vermerken. Das Austrittszollamt
sendet nach Bestätigung des Austrittes auf der
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Ausfertigung diese an den Versender zurück, von
dem die Post hiefür die Postgebühr im einfachen
Betrag einhebt.

(5) Soll die Ausfuhr ohne Inanspruchnahme
eines öffentlichen Transportmittels erfolgen, so ist
die Urschrift der Austrittsanzeige dem Fracht-
führer mitzugeben, welcher sie dem Austrittszoll-
amte auszuhändigen hat. Das Zollamt stellt sie
nach erfolgtem Austritt der Sendung unter Bei-
setzung der Austrittsbestätigung unmittelbar dem
Frachtführer zurück.

(6) Der Versender hat nach Rückerhalt der Ur-
schrift auch diese dem Steuerbuch beizuschließen.

Zu § 5, Abs. (1), Z. 2, des Gesetzes.
§ 6. Nach den Zollvorschriften sind mineralöl-

steuerpflichtige Produkte, die von Straßen-, Eisen-
bahn-, Luft- oder Wasserfahrzeugen beim Eintritt
über die Zollgrenze als Betriebsstoff der Fahr-
zeuge in deren Treibstoffbehältnissen mitgeführt
werden, vom Zoll befreit und unterliegen daher
gemäß § 5, Abs. (1), Z . 2, des Gesetzes auch nicht
der Mineralölsteuer; der in besonderen (Reserve-)
Behältnissen mitgeführte Treibstoffvorrat ist zu
versteuern; jedoch dürfen auf dem Amtsplatz des
Grenzzollamtes die Treibstoffbehälter aus dem
in den Reservebehältnissen mitgeführten Treib-
stoffvorrat nachgefüllt werden; nur die in den
besonderen Behältnissen übriggebliebenen Treib-
stoffe sind zu versteuern.

Zu § 5, Abs. (2) und (3) des Gesetzes.
§ 7. (1) Für alle nach § 1, Abs. (1) Z. 1, 2 und

3, des Gesetzes mineralölsteuerpflichtigen Gegen-
stände, mit Ausnahme von Heizöl, wird die steuer-
freie Verwendung für den hinsichtlich der an-
geführten Betriebe vorgesehenen Verwendungs-
zweck gewährt, sofern durch eine verläßliche
Kontrolle die bestimmungsgemäße Verwendung
gesichert werden kann:

a) allen Gewerbebetrieben zum Lösen, Aus-
ziehen oder Reinigen beim Herstellen und
Bearbeiten von Waren und, soweit es sich
um Testbenzin oder Waschpetroleum
handelt, auch zur Reinigung, die mit der
Herstellung oder Bearbeitung von Waren
nicht verbunden ist;

b) chemischen Waschanstalten zum Reinigen
von Kleidern, Wäsche, Teppichen u. dgl.;

c) Lack- und Firnisfabriken zur Herstellung
von Lacken, Firnissen und Verdünnungs-
mitteln für Zellulose-, Kombinations- und
Kunstharzlacke;

d) Lackleder-, Tapeten- und Wachstuch-
fabriken zum Herstellen und Verdünnen
von Lacken, Farben und Grundierungs-
massen;

e) Filzfabriken und Textilbetrieben an Orten,
an denen kein oder kein geeignetes Kohlen-
gas zur Verfügung steht, zum Sengen von
Filzen, Gespinsten und Gespinstwaren im
Höchstausmaße von 12.000 kg jährlich;

f) Glasbläsereien zum Bearbeiten von Glas im
Höchstausmaß von 2000 kg jährlich;

g) chemischen Fabriken zur chemischen Ver-
arbeitung zu anderen als zum Betrieb von
Motoren geeigneten Stoffen;

h) Motoren- und Kraftfahrzeugfabriken zum
Erproben der Motore am Prüfstand sowie
zum Einfahren der Kraftfahrzeuge vor ihrer
Auslieferung.

(2) Unter den im Abs. (1) vorgesehenen
Voraussetzungen wird die steuerfreie Ver-
wendung der nach § 1, Abs. (1), Z . 2, steuer-
pflichtigen leichten Steinkohlenteeröldestillate
allen Gewerbebetrieben zum Quellen beim Her-
stellen oder Bearbeiten von Waren sowie zum
Entwässern von Flüssigkeiten gewährt, den
Kautschukfabriken zum Quellen des Kautschuks,
der Kautschukwaren und der Zusatz-, Bei- und
Füllstoffe, die bei der Kautschukverarbeitung ver-
wendet werden, überdies die Steuerfreiheit auch
für die nach § 1, Abs. (1), Z. 1 und 3, steuer-
pflichtigen Gegenstände.

(3) Gegen Sicherung einer verläßlichen Kontrolle
der bestimmungsgemäßen Verwendung wird die
steuerfreie Verwendung von Wundbenzin, Benzol
und Toluol der Monopolverwaltung für Brannt-
wein zum Vergällen von Branntwein, der jedoch
weder unmittelbar noch mittelbar zu Treibzwecken
verwendet werden darf, ferner den Ölgasanstalten
die steuerfreie Verwendung von Gasöl zur Her-
stellung von Olgas gewährt.

§ 8. (1) Wer auf Grund der Bestimmungen des
§ 5, Abs. (2), des Gesetzes, beziehungsweise § 7
dieser Verordnung mineralölsteuerpflichtige Gegen-
stände zur gewerblichen Verwendung steuerfrei
beziehen will, hat bei dem zuständigen Finanzamt
einen Freischein nach Muster 1 zu erwirken, in
dem die Höchstmenge des im Laufe des Bewilli-
gungsjahres steuerfrei zu beziehenden mineralöl-
steuerpflichtigen Gegenstandes sowie dessen Ver-
wendungszweck und die inländische Erzeugungs-
stätte, beziehungsweise das Steuerfreilager an-
zugeben sind, von denen der steuerfreie Gegen-
stand bezogen werden kann; soll der Bezug aus
dem Ausland erfolgen, ist dieser Umstand an-
zugeben. Der Freischein ist jederzeit widerruflich
und bei Mißbrauch, abgesehen von allfälligen
steuerstrafrechtlichen Folgen, sofort einzuziehen.
Voraussetzung der Erteilung der Bewilligung ist,
daß eine verläßliche Kontrolle der bestimmungs-
gemäßen Verwendung der steuerfrei bezogenen
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mineralölsteuerpflichtigen Gegenstände gesichert
ist; bei Nichterfüllung dieser Bedingung ist der
Freischein zu widerrufen.

(2) Bewerber um Freischeine haben ihre Gesuche
im Wege der zuständigen Landeskammer der
gewerblichen Wirtschaft einzubringen. Die Gesuche
haben zu enthalten: Art und Umfang des Be-
triebes, den Namen des verantwortlichen Betriebs-
leiters, den in Aussicht genommenen Verwendungs-
zweck, den beiläufigen Jahresbedarf, die Bezugs-
quelle und bei Bezug aus dem Ausland auch das
Einfuhrzollamt. Die Landeskammer hat das
Gesuch auf seine Richtigkeit zu prüfen und es
sodann mit ihrem Gutachten versehen an das
zuständige Finanzamt weiterzuleiten.

(3) Das Finanzamt hat das Gesuch unter Bei-
schluß des Kammergutachtens vor Genehmigung
der Zolltechnischen Prüfungsanstalt in Wien zur
Begutachtung zu übermitteln.

(4) Die Finanzämter haben über die erteilten
Freischeine, die mit fortlaufenden Nummern zu
versehen sind, Aufschreibungen zu führen, aus
denen der Name und Wohnort des Bezugsberech-
tigten, der Tag der Ausfertigung, die Gültigkeits-
dauer des Freischeines und das Höchstausmaß der
Steuerbefreiung zu ersehen sein müssen.

(5) Die mineralölsteuerpflichtigen Stoffe müssen
unmittelbar von der im Freischein vermerkten
Ausgabestelle oder bei Bezug aus dem Ausland
unmittelbar über das im Freischein bezeichnete
Zollamt bezogen werden. Es kann jedoch gestattet
werden, daß mehrere Bezugsberechtigte den ihnen
bewilligten Bedarf gemeinsam durch Vermittlung
eines Beauftragten beziehen, der die Freischeine
dem inländischen Lieferanten, beziehungsweise
bei Bezug aus dem Auslande dem Abfertigungs-
zollamt übermittelt und die bestellten Mengen
den einzelnen Auftraggebern zuführt. Eine
Zwischenlagerung ist in diesem Falle nicht ge-
stattet. Die Abrechnung muß stets unmittelbar
zwischen den Bezugsberechtigten und den Liefe-
ranten, beziehungsweise dem Zollamte erfolgen.

(6) Der Freischein ist jeder Bestellung beim in-
ländischen Lieferanten Beizufügen; bei Bestellungen
aus dem Auslande ist der Freischein dem Ab-
fertigungszollamte vorzulegen.

(7) Der inländische Lieferant, beziehungsweise
das Zollamt haben auf dem Freischein die handels-
übliche Bezeichnung und das Eigengewicht des
steuerfrei ausgefolgten, beziehungsweise abgefer-
tigten mineralölsteuerpflichtigen Gegenstandes
unter Angabe des Tages der Ausfolgung, bezie-
hungsweise Abfertigung sowie die auf dem Frei-
scheine verbleibende Restmenge zu vermerken und
mit ihrem Firmenstempel, beziehungsweise Amts-
siegel zu bestätigen. Gleichzeitig ist auf dem Frei-
scheine die Postnummer ersichtlich zu machen,
unter der die betreffende Menge im Steuerbuche

des Lieferanten, beziehungsweise Einnahmeregister
des Zollamtes eingetragen wurde. Der Freischein
ist dem Bezugsberechtigten umgehend zurück-
zustellen.

(8) Der Bezugsberechtigte hat den Freischein
bei dem im Abs. (9) angeordneten Verwendungs-
buche aufzubewahren und bei Übersendung dieses
Buches an das Finanzamt dem Buche beizu-
schließen. Geht der Freischein verloren, so ist
dies dem Finanzamte binnen einer Woche anzu-
zeigen.

(9) Die Bezugsberechtigten haben ihrerseits über
die steuerfreien Bezüge mineralölsteuerpflichtiger
Stoffe ein Verwendungsbuch nach Muster 2 per-
sönlich oder unter ihrer Verantwortung durch
einen damit beauftragten und im Buche anzu-
gebenden Vertreter zu führen. Das Verwendungs-
buch ist an einem vom Steueraufsichtsorgan zu
bestimmenden Orte sorgfältig aufzubewahren
und über Verlangen zur Einsicht vorzuweisen.
Die Führung des Verwendungsbuches hat nach
der auf dem Muster angegebenen Anleitung zu
erfolgen. Das Verwendungsbuch ist am Schlusse
des Bewilligungsjahres oder bei einer früheren
Stillegung des Betriebes in diesem Zeitpunkte ab-
zuschließen und innerhalb einer Woche dem zu-
ständigen Finanzamt zu übergeben.

(10) Die steuerfrei bezogenen mineralölsteuer-
pflichtigen Stoffe dürfen nur zu den im Freischein
angegebenen Zwecken verwendet und weder an
andere Bezugsberechtigte noch an sonstige Per-
sonen entgeltlich oder unentgeltlich abgegeben
werden.

(11) Über die Rückstände der steuerfrei be-
zogenen Gegenstände, für die mangels einer die
Steuerfreiheit begründenden Verwendung die
Mineralölsteuer zu entrichten ist, hat der Bezugs-
berechtigte eine Aufschreibung zu führen. Solche
Rückstände sind vor der Wegbringung aus dem
Betriebe des Bezugsberechtigten oder vor der
steuerpflichtigen Verwendung in seinem Betriebe
in die Auf Schreibung einzutragen. Diese ist monat-
lich abzuschließen; nach Berechnung und Ein-
tragung der hiernach entfallenden Mineralöl-
steuer ist eine den betreffenden Monat umfassende
Durchschrift der Aufschreibung längstens bis Ende
des folgenden Monates dem zuständigen Finanz-
amte zur Steuerfestsetzung einzusenden. Hinsicht-
lich der Entrichtung der Mineralölsteuer gelten
sinngemäß die Bestimmungen des § 4 dieser Ver-
ordnung. Bei Vorlage des nach Abs. (9) zu füh-
renden Verwendungsbuches ist diese Aufschreibung
beizuschließen.

(12) Der Lagerbestand des Bezugsberechtigten
an mineralölsteuerpflichtigen Gegenständen ist
jährlich mindestens einmal bei möglichster Be-
rücksichtigung der Verhältnisse des Betriebes von
der zuständigen Verbrauchsteuerabteilung, be-
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ziehungsweise Steueraufsichtsstelle des Finanz-
amtes festzustellen (Istvorrat) und mit dem rech-
nungsmäßigen Vorrat (Sollvorrat) zu vergleichen.
Die Finanzämter können fallweise unvermutet
Bestandaufnahmen anordnen. Für den Vorgang
der Lagerbestandaufnahmen haben die Bestim-
mungen des § 11, Abs. (8), sinngemäß Anwendung
zu finden.

(13) Das Finanzamt kann in geeigneten Fällen
vom Bezugsberechtigten Proben von Fertig-
erzeugnissen, die unter Verwendung von unver-
steuert bezogenem Mineralöl hergestellt wurden,
abverlangen und. diese zwecks Überprüfung der
Angaben des Bezugsberechtigten über ihren Inhalt
an unversteuert bezogenem Mineralöl der Zoll-
technischen Prüfungsanstalt in Wien übermitteln.

(14) Dem Bezugsberechtigten ist der Handel mit
versteuerten mineralölsteuerpflichtigen Produkten
untersagt. Die Verwendung von versteuerten
Mineralölprodukten zu anderen als den im Frei-
scheine angegebenen Zwecken kann das Finanz-
amt solchen Betrieben ausnahmsweise genehmigen,
wenn durch getrennte Lagerung der Produkte
sowie durch geeignete Maßnahmen genügende
Sicherheit gegen Mißbräuche geschaffen werden
kann. Versteuert bezogene Produkte sind der
Verbrauchsteuerabteilung, beziehungsweise der
Steueraufsichtsstelle des Finanzamtes anzuzeigen.

(15) Die Finanzämter können für die bezugs-
berechtigten Betriebe im Einzelfall noch weitere
besondere Überwachungsmaßnahmen anordnen.

(16) Die Kosten der gesamten Überwachung
werden dem Bezugsberechtigten nach Ablauf jeden
Monates von der Finanzlandesdirektion zur Ein-
zahlung innerhalb einer Woche vorgeschrieben.

(17) Im Falle des Erlöschens oder der Entziehung
der Begünstigung sind etwaige Restbestände an
steuerfrei bezogenen Gegenständen oder an steuer-
pflichtigen Rückständen zu versteuern. Bei dem
Übergang des Betriebes in eine andere H a n d oder
der Übernahme des Restbestandes an steuerfrei
bezogenen Gegenständen durch einen anderen
Bezugsberechtigten kann das Finanzamt Aus-
nahmen zulassen.

(18) Wird für ausländisches Benzin, das nach
den Bestimmungen des § 5, Abs. (2), des Gesetzes
steuerfrei bezogen werden kann, auch eine Zoll-
begünstigung auf Grund der Anmerkung zu Zoll-
tarifnummer 124 des Zolltarifes gewährt , so wird
die Steuerfreiheit — ohne Ausstellung eines Frei-
scheines — im zollamtlichen Erlaubnisschein mit-
bewilligt. In diesen Fällen gelten die Zollbestim-
mungen über den Erlaubnisscheinverkehr sinn-
gemäß auch hinsichtlich der Steuerfreiheit; die
Überwachung erfolgt durch die mit der Beauf-
sichtigung des Erlaubnisscheinverkehres betrauten
Finanzorgane.

(19) Das auf Grund des § 5, Abs. (3), des
Gesetzes alljährlich seitens des Bundesministeriums
für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft be-
willigte steuerfreie Jahreskontingent an Petroleum
und Gasöl kann vom Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft auf die einzelnen
Bundesländer entsprechend ihrem Bedarf auf-
geteilt werden. Die Aufteilung der Landes-
kontingente kann durch die Landwirtschafts-
kammern über die zuständige Bezirksbauern-
kammer an die einzelnen Verbraucher erfolgen.

Zu § 6 des Gesetzes.
§ 9. (1)) Die zuständige Finanzlandesdirektion

kann über Antrag für mineralölsteuerpflichtige
Gegenstände, die der Hersteller oder der Inhaber
eines Steuerfreilagers nachweislich in den Betrieb
zurückgenommen hat, die Steuer erlassen oder er-
statten.

(2) Über Rückwaren im Sinne des Abs. (1) ist
von den Inhabern der Erzeugungsstätten mineral-
ölsteuerpflichtiger Gegenstände beziehungsweise
Steuerfreilager ein besonderer Vormerk zu führen.

(3) Der Hersteller beziehungsweise Inhaber
eines Steuerfreilagers hat die Rückvergütung bei
der zuständigen Verbrauchsteuerabteilung bezie-
hungsweise Steueraufsichtsstelle des Finanzamtes
monatlich mittels Nachweisung zu beantragen. Der
Antrag hat zu enthalten: Angabe der Menge und
Ar t der Gegenstände, für die Rückvergütung be-
antragt wird, sowie die Postnummer und den
T a g der Eintragung in Abteilung 2 des Steuer-
buches beziehungsweise Freilagerbuches, unter der
die seinerzeitige steuerpflichtige Wegbringung ein-
getragen wurde, ferner Namen und Wohnort des
Empfängers. Dem Antrage sind die vorhandenen
Versandpapiere sowie der geschäftliche Schrift-
verkehr anzuschließen.

(4) Der Antrag nach Abs. (3) ist nach Prüfung
und Aufklärung allfälliger Unstimmigkeiten der
Finanzlandesdirektion zur Entscheidung vorzu-
legen.

(5) Im Falle der aufrechten Erledigung des An-
trages sind die beigefügten Belege dem Antrag-
steller rückzustellen; der entfallende Steuerbetrag
ist zurückzuzahlen oder gutzuschreiben.

Zu § 7 des Gesetzes.
§ 10. (1) Wer eine Erzeugungsstätte mineralöl-

steuerpflichtiger Gegenstände im Zeitpunkte des
Inkrafttretens des Gesetzes in Betrieb hat, ist ver-
pflichtet, spätestens vier Wochen nach Inkraft-
treten dieser Verordnung, dem für die Erzeu-
gungsstätte zuständigen Finanzamte in zweifacher
Ausfertigung vorzulegen:

1. eine genaue mit dem Grundriß versehene
Beschreibung der Erzeugungsstätte, enthaltend:
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a) die Räume, in denen das technische Ver-
fahren der Erzeugung ausgeübt wird,

b) die Räume, in denen die zu diesem Ver-
fahren gehörigen Rohstoffe und die durch
das Verfahren erzielten Erzeugnisse auf-
bewahrt werden,

c) die Räume, in denen die Auslieferung be-
ziehungsweise der Verkauf dieser Erzeug-
nisse erfolgt,

d) die Räume, welche mit einem der unter a
bis c bezeichneten Räume in unmittelbarer
Verbindung stehen.

Aus der Beschreibung und dem Grundriß
müssen auch die Verbindungen der erwähnten
Räume untereinander und nach außen (Tore
u. dgl.) sowie vorhandene Rohrleitungen ersichtlich
sein; ferner muß angegeben werden, welche Ge-
genstände erzeugt werden, ob diese ungemischt
oder gemischt zur Abgabe gelangen. Im letzteren
Falle die Art der Mischung und ihr Gewichtsver-
hältnis;

2. ein Verzeichnis der in der Erzeugungsstätte
am Tage des Inkrafttretens des Mineralölsteuer-
gesetzes und dieser Verordnung vorhandenen Vor-
räte an mineralölsteuerpflichtigen Gegenständen;

3. ein Verzeichnis aller in der Erzeugungsstätte
vorhandenen Werksvorrichtungen, Geräte und
Aufbewahrungsgefäße;

4. eine Beschreibung des technischen Verfahrens
im allgemeinen;

5. die Betriebsordnung nach Tagesstunden und
die Bekanntgabe des Namens des verantwort-
lichen Betriebsleiters.

(2) Wer künftig eine Erzeugungsstätte mineral-
ölsteuerpflichtiger Gegenstände eröffnen, über-
nehmen oder wieder in Betrieb setzen will, hat
die Betriebsanzeige in gleicher Weise, spätestens
zwei Wochen vor der beabsichtigten Eröffnung
oder Übernahme des Betriebes oder der Wieder-
inbetriebsetzung zu erstatten. Sind bei der Über-
nahme des Betriebes die von dem vorhergehenden
Inhaber angemeldeten Verhältnisse des Betriebes
noch zutreffend, so kann in der Betriebsanzeige
des neuen Inhabers auf die Anzeigen des Vor-
gängers Bezug genommen werden. In der neuen
Anzeige ist hiebei die unveränderte Richtigkeit
der bereits vorliegenden Anzeigen, auf die Bezug
genommen wird, ausdrücklich zu bestätigen.

(3) Die Erzeugungsstätten dürfen keinerlei Ein-
richtungen besitzen, die eine besondere Erschwe-
rung der finanzämtlichen Überwachung zur Folge
haben. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der
Rohrleitungen sowie der Verbindungen der Be-
triebs- und Vorratsräume untereinander und nach
außen.

(4) Das Finanzamt läßt auf Grund der nach
Abs. (1) einzureichenden Beschreibung und Ver-
zeichnisse allenfalls unter Hinzuziehung von Be-
amten der Zolltechnischen Prüfungsanstalt in
Wien eine Überprüfung der beschriebenen Be-
triebs- und Vorratsräume, der Werksvorrichtun-
gen, Geräte, Aufbewahrungsgefäße und Vorräte
vornehmen. Werden Einrichtungen der im Abs. (3)
bezeichneten Art festgestellt, so sind sie binnen
einer vom Finanzamt festzusetzenden Frist zu be-
seitigen, widrigenfalls von dieser Behörde beson-
dere Aufsichtsmaßnahmen im Sinne des § 12,
Abs. (2), angeordnet werden können.

(5) Bei Werksvorrichtungen und Gefäßen, deren
Rauminhalt oder Gewicht für die finanzämtliche
Überwachung von wesentlicher Bedeutung ist,
läßt das Finanzamt den Rauminhalt beziehungs-
weise das Gewicht erheben und auf den Vorrich-
tungen (Gefäßen) in dauerhafter Weise vermer-
ken. Über Antrag der Finanzorgane kann ange-
ordnet werden, daß die einzelnen Räume der Er-
zeugungsstätte und die einzelnen Werksvorrich-
tungen und Gefäße vom Unternehmer mit Orien-
tierungszeichen zu versehen sind. Der Unterneh-
mer ist verpflichtet, die Vermerke und Bezeich-
nungen in lesbarem Zustand zu erhalten.

(6) Das Ergebnis der Untersuchung ist in einem
doppelt auszufertigenden, mit der Unterschrift
des Finanzorganes und des Inhabers oder seines
verantwortlichen Betriebsleiters zu versehenden
Protokolle (Befundprotokoll) festzuhalten, welches
auch über die im Abs. (5) vorgesehenen Vermerke
und Bezeichnungen Aufschluß zu geben hat. Dem
Protokoll sind die seitens des Unternehmers bei-
gebrachten Beschreibungen und Verzeichnisse an-
zuschließen und diese sodann dem Finanzamte
vorzulegen, das die Prüfung vornimmt und
allenfalls erforderliche Erhebungen anordnet. Er-
geben sich keine Anstände, oder sind die erhobe-
nen beseitigt, wird dies vom Finanzamte auf
beiden Protokollausfertigungen unter Beisetzung
des Amtssiegels bestätigt.

(7) Eine Ausfertigung des Protokolles wird dem
Inhaber ausgefolgt und ist von ihm in einem
sperrbaren Behältnis, dessen Lage im Protokolle
anzugeben ist, sorgfältig aufzubewahren und über
Verlangen den Finanzorganen jederzeit zur Ein-
sicht vorzuweisen. Die zweite Ausfertigung des
Befundprotokolles bleibt in Verwahrung des
Finanzamtes.

(8) Der Inhaber und seine Bediensteten sind
verpflichtet, den Finanzorganen bei der Über-
prüfung der Erzeugungsstätte und der Aufnahme
des Befundprotokolles die erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen, die nötigen Hilfsdienste zu
leisten und Hilfsmittel beizustellen.
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(9) Tri t t in dem erhobenen Stande der Unter-
nehmung oder in der Person des verantwortlichen
Betriebsleiters eine Änderung ein, oder wird der
Betrieb gänzlich eingestellt, so ist hievon binnen
48 Stunden der Verbrauchsteuerabteilung bezie-
hungsweise Steueraufsichtsstelle des Finanzamtes
eine schriftliche Anzeige zu erstatten. Die durch
die angezeigten Änderungen erforderlichen Richtig-
stellungen des Befundprotokolles sind in beiden
Protokollausfertigungen ersichtlich zu machen;
nach Bedarf ist ein neues Befundprotokoll aufzu-
nehmen.

(10) Das Finanzamt hat über die Erzeugungs-
stätten mineralölsteuerpflichtiger Gegenstände ein
Verzeichnis nach Muster 3 laufend zu führen.

§ 11. (1) Die Inhaber von Erzeugungsstätten
mineralölsteuerpflichtiger Gegenstände haben über
die Herstellung und den Absatz der Erzeugnisse
ein Steuerbuch nach Muster 4 zu führen. Im
Steuerbuch sind sämtliche Erzeugnisse nachzu-
weisen, gleichviel, ob sie zunächst nur gelagert
oder gemischt oder ob sie sogleich aus dem Betrieb
weggebracht oder darin verbraucht werden. Die
Eintragungen haben nach Maßgabe der auf dem
Muster gegebenen Anleitung täglich zu erfolgen.

<2) Die Abteilung 1 der Steuerbücher ist monat-
lich abzuschließen. Die gewonnenen Mengen an
den einzelnen Erzeugnissen sind längstens bis
Ende des der Erzeugung folgenden Monates dem
zuständigen Finanzamte bekanntzugeben. Die
Übereinstimmung der bekanntgegebenen Mengen
mit den diesbezüglichen Eintragungen in den
Steuerbüchern ist von den Finanzorganen zu
überprüfen.

(3) Eine Durchschrift der monatlich abzuschlie-
ßenden Abteilung 2 der Steuerbücher ist nach Be-
rechnung und Eintragung der hienach entfallen-
den Mineralölsteuer längstens bis Ende des der
steuerpflichtigen Wegbringung folgenden Monates
an das zuständige Finanzamt zur Steuerfest-
setzung einzusenden. Auf dieser Durchschrift ist
in der letzten Spalte der Verzicht auf einen
Steuerbescheid und auf die Einlegung eines
Rechtsmittels für den Fall zu erklären, daß der
Steuerbescheid den Angaben entsprechend fest-
gesetzt wird. In der Anmerkungsspalte ist auch
die genaue Bezeichnung der Erzeugungsstätte
(Raffinerie) und der Name und Wohnort des Un-
ternehmers unter Beidruck des Firmenstempels an-
zusetzen.

(4) Am Ende des Kalenderjahres ist vom In-
haber nach vollständigem Abschluß des Steuer-
buches der buchmäßige Vorrat des Steuergegen-
standes zu ermitteln und nebst dem tatsächlichen
Vorrat im Steuerbuche ersichtlich zu machen. Er-
gibt sich zwischen beiden ein Unterschied, so ist er
auf einem dem Steuerbuche beizulegenden Blatt
aufzuklären. Das abgeschlossene Steuerbuch ist

längstens bis Ende Jänner des folgenden Jahres
dem zuständigen Finanzamte zu übersenden.

(5) Die Inhaber von Erzeugungsstätten und
Raffinerien haben außer dem Steuerbuche eine
Aufschreibung zu führen, aus der die bezogenen
Ausgangsstoffe und ihre Verwendung deutlich zu
ersehen sind.

(6) Das nach Abs. (1) zu führende Steuerbuch ist
entweder vom Inhaber persönlich oder unter
dessen Verantwortung durch einen von ihm damit
betrauten und im Buche anzugebenden Vertreter
für jede Betriebsstätte gesondert zu führen. Das
Steuerbuch ist an einem vom Steueraufsichtsorgan
zu bestimmenden Orte sorgfältig aufzubewahren
und den Finanzorganen über Verlangen zur Ein-
sicht vorzuweisen. Werden in einem Betriebe
mehrere Arten von Steuergegenständen hergestellt
oder abgesetzt, so ist für jeden Steuergegenstand
ein eigenes Steuerbuch zu führen. Als erste Post
der Abteilung 1 dieses Buches ist der bei Inkraft-
treten dieses Gesetzes, oder bei einer späteren Be-
triebseröffnung, der in diesem Zeitpunkte vor-
handene Vorrat , in den folgenden Kalenderjahren
als erste Post die am 1. Jänner tatsächlich vor-
handene Menge (Istvorrat) einzutragen.

(7) Die Finanzämter sind ermächtigt, hinsicht-
lich der Führung des Steuerbuches mit Rücksicht
auf die besonderen Verhältnisse im Einzelfall Ab-
weichungen von dem vorgeschriebenen Muster zu
bewilligen.

(8) Der Lagerbestand an mineralölsteuerpflich-
tigen Gegenständen in den Erzeugungsstätten
(Raffinerien) ist jährlich einmal bei möglichster
Berücksichtigung der Verhältnisse des Betriebes
von der zuständigen Verbrauchsteuerabteilung
beziehungsweise Steueraufsichtsstelle des Finanz-
amtes festzustellen (Istvorrat) und mit dem rech-
nungsmäßigen Vor ra t (Sollvorrat) zu vergleichen.
Im einzelnen Falle können auch weiter unver-
mutet Bestandaufnahmen vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Amtshandlung ist im Steuer-
buch ersichtlich zu machen. Ergeben sich bei den
Bestandaufnahmen Fehlmengen, so sind deren Ur-
sachen in einer aufzunehmenden Niederschrift zu
erläutern, die dem Finanzamte zwecks allfälliger
Steuervorschreibung vorzulegen ist. Die in dem
Betriebe geführten Bücher sind nach dem Ergebnis
der Bestandaufnahme zu berichtigen.

§ 12. (1) Die Überwachungsorgane sind berech-
tigt, die im § 10 bezeichneten Betriebsstätten und
alle mit ihnen in Verbindung stehenden Räume,
solange sie geöffnet sind und darin gearbeitet
wird, zu jeder Zeit, sonst während der Tages-
stunden, zu betreten, Nachschau zu halten, in die
finanzämtlich angeordneten und die zu ihrer
Prüfung dienlichen Geschäftsaufschreibungen und
Schriftstücke Einsicht zu nehmen sowie zum
Zwecke der Überwachung die notwendigen Er-
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hebungen zu pflegen. Der Unternehmer und seine
Bediensteten sind verpflichtet, die erforderlichen
Auskünfte zu erteilen, die nötigen Hilfsdienste
zu leisten und die erforderlichen Hilfsmittel (§ 13)
beizustellen.

(2) Werden in den Betriebsstätten (§ 10) Ver-
stöße gegen die im Gesetze oder den hiezu er-
gangenen Durchführungsbestimmungen festgeleg-
ten Verpflichtungen festgestellt, so kann der Be-
trieb auf Kosten des Inhabers besonderen Über-
wachungsmaßnahmen unterworfen werden. Diese
können unter anderem darin bestehen, daß der
Betrieb unter ständige Überwachung gestellt oder
angeordnet wird, daß die steuerpflichtigen Weg-
bringungen (§ 3 des Gesetzes) nur nach vor-
heriger Anmeldung bei der zuständigen Ver-
brauchsteuerabteilung beziehungsweise Steuer-
aufsichtsstelle des Finanzamtes und finanzämt-
licher Behandlung durch diese sowie nach Sicher-
stellung der auf die Sendung entfallenden Mineral-
ölsteuer erfolgen dürfen.

§ 13. (1) In den Erzeugungsstätten (Raffine-
rien) muß eine zum Abwiegen der Erzeugnisse
geeignete Waage und ein entsprechender eich-
amtlich geprüfter Dichtigkeitsmesser mit einge-
schmolzenem Thermometer nach Celsius vorhan-
den sein. Diese Meßinstrumente sind vom In-
haber den Finanzorganen über Verlangen zur
Verfügung zu stellen. Die Waage und die Ge-
wichte dürfen nicht der Nässe ausgesetzt werden.
Die Finanzorgane haben sich zu überzeugen, ob
die Waage und die dazugehörigen Gewichte vor-
schriftsmäßig geeicht und ob die Dichtigkeits-
messer (Mineralölaräometer) mit den entspre-
chenden eichamtlichen Befundscheinen versehen
sind. Die Finanzorgane haben sich zeitweise auch
die Überzeugung zu verschaffen, ob die genann-
ten Meßinstrumente richtig zeigen; zu diesem
Zweck sind die Anzeigen der in den Betrieben
vorhandenen Aräometer und Thermometer mit
den Anzeigen eines amtlichen Aräometers (Ther-
mometers) zu vergleichen. Im Falle auffallender
Abweichungen sind beide zur Verwendung ge-
langten Aräometer einer Überprüfung durch
das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
zuzuführen. Nötigenfalls kann vom Finanzamte
auch die Führung anderweitiger Meßinstrumente
angeordnet werden.

(2) Die Inhaber der im Abs. (1) bezeichneten
Betriebe sind verpflichtet, die für die Amtshand-
lungen der Finanzorgane erforderlichen Kanzlei-
einrichtungsstücke (Tische, Sessel, Kasten u. dgl.)
beizustellen und für die Beleuchtung und Be-
heizung des zur Verfügung zu stellenden Raumes
zu sorgen.

§ 14. (1) Stellt der Inhaber einer Erzeugungs-
stätte (Raffinerie) den Betrieb zeitweilig, jedoch
auf länger als drei Wochen ein, so hat er dies
unverzüglich der Verbrauchsteuerabteilung bezie-

hungsweise Steueraufsichtsstelle des Finanzamtes
schriftlich anzuzeigen. Diese setzt jene Werks-
vorrichtungen und Geräte, ohne welche die Er-
zeugung (Raffinierung) nicht möglich ist, durch
amtlichen Verschluß oder in anderer Weise außer
Gebrauch und erhebt die in dem Betriebe im
Zeitpunkte der Betriebseinstellung vorhandenen
Vorräte an mineralölsteuerpflichtigen Produkten.
Die Anlegung des amtlichen Verschlusses hat mit
Rücksicht auf die Feuergefahr mittels Bleiplom-
ben oder in anderer vollkommen sichernder Art,
in keinem Falle aber in einer Weise zu erfolgen,
bei welcher die Verwendung einer Flamme er-
forderlich ist. Der Inhaber ist für die unversehrte
Erhaltung des amtlichen Verschlusses verant-
wortlich. Den Zeitpunkt, in welchem eine unter
Verschluß gelegte Werksvorrichtung (Gerät)
wieder in Verwendung kommen soll, hat der In-
haber der Verbrauchsteuerabteilung beziehungs-
weise der Steueraufsichtsstelle des Finanzamtes
24 Stunden zuvor anzuzeigen. Erscheint inner-
halb dieser Zeit kein Finanzorgan in der Erzeu-
gungsstätte (Raffinerie), so ist der Inhaber be-
rechtigt, den Verschluß unter Zuziehung eines
Zeugen selbst abzunehmen.

(2) Bei der Wiederaufnahme des Betriebes wer-
den die Vorräte an mineralölsteuerpflichtigen
Gegenständen neuerlich erhoben. Ergibt sich hie-
bei gegenüber den bei der Betriebsstillegung
erhobenen Vorräten ein ungerechtfertigter Ab-
gang, so ist dem Unternehmer hiefür nach § 4,
Abs. (2), des Gesetzes die entfallende Mineralöl-
steuer zur Einzahlung binnen einer Woche vor-
zuschreiben und gegebenenfalls das Strafverfah-
ren einzuleiten.

Zu § 8 des Gesetzes.

§ 15. (1) Die Bewilligung zur Führung eines
Steuerfreilagers für mineralölsteuerpflichtige
Gegenstände wird vom Bundesministerium für
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für Handel und Wiederaufbau bei Vor-
liegen eines wirtschaftlichen Bedürfnisses gegen
jederzeitigen Widerruf Mineralölherstellungs-
betrieben (Raffinerien) oder protokollierten Han-
delsfirmen, deren Jahresumsatz an mineralöl-
steuerpflichtigen Gegenständen mindestens
100.000 kg erreicht, erteilt, sofern nicht ein Aus-
schließungsgrund nach Abs. (2) vorliegt. Die Er-
teilung der Bewilligung ist an die Leistung einer
entsprechenden Sicherstellung (§ 17) geknüpft.
Das Bundesministerium für Finanzen kann im
Einzelfall von der Forderung einer Sicherstellung
absehen.

(2) Ausgeschlossen als Inhaber oder verant-
wortlicher Betriebsleiter von Steuerfreilagern
sind Personen:

a) über deren Vermögen der Konkurs eröff-
net wurde,
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b) die wegen Verbrechens oder eines aus
Gewinnsucht begangenen Vergehens, bezie-
hungsweise einer Übertretung sowie wegen
eines mit Hinterziehungsabsicht gesetzten
Steuervergehens rechtskräftig verurteilt
worden sind.

(3) Ansuchen um Bewilligung zur Errichtung
eines Steuerfreilagers sind bei dem für den
Standort des Betriebes zuständigen Finanzamte
einzureichen; dem Ansuchen sind in doppelter
Ausfertigung anzuschließen:

1. ein Auszug aus dem Handelsregister sowie
ein Gutachten der Bundeskammer der gewerb-
lichen Wirtschaft;

2. die Angabe der Ar t der zu leistenden Sicher-
stellung;

3. eine genaue mit dem Grundr iß versehene
Beschreibung der Lagerräume und aller mit
diesen in unmittelbarer Verbindung stehenden
Räume. Aus der Beschreibung und dem Grundriß
müssen insbesondere die Verbindung der
erwähnten Räume untereinander und nach
außen (Tore u. dgl.) sowie vorhandene Rohr-
leitungen zu ersehen sein. Ferner muß ange-
geben werden, welche Gegenstände zur Einlage-
rung kommen und ob dieselben ungemischt oder
gemischt zur Auslieferung gelangen; im letzteren
Falle ist die Art der Mischung und ihr Gewichts-
verhältnis anzugeben;

4. ein Verzeichnis al ler im Freilager vorhan-
denen Werksvorrichtungen, Geräte und Aufbe-
wahrungsgefäße unter Angabe deren Beschaffen-
heit und Rauminhalt ;

5. die Betriebsordnung nach Tagesstunden und
die Bekanntgabe des Namens des verantwort-
lichen Betriebsleiters.

§ 16. (1) Für die Überprüfung des Ansuchens
haben die Bestimmungen des § 10, Abs. (4) bis
Abs. (8), sinngemäß Anwendung zu finden.

(2) Das Ansuchen ist mi t dem Prüfungsergebnis
seitens des Finanzamtes im Wege der Finanz-
landesdirektion dem Bundesministerium für
Finanzen zur Entscheidung vorzulegen.

(3) Soweit im Stande der Unternehmung oder
in der Person des Betriebsleiters nachträglich eine
Änderung eintritt, gilt sinngemäß die Bestim-
mung des § 10, Abs. (9).

(4) Für die laufende Überwachung der Steuer-
freilager haben die Bestimmungen der §§ 12 und
13 sinngemäß Anwendung zu finden.

(5) Das Finanzamt ha t über die zugelassenen
Freilager ein Verzeichnis nach Muster 5 laufend
zu führen.

§ 17. (1) Die H ö h e der Sicherstellung wird
nach dem auf den regelmäßigen Lagerbestand
entfallenden Mineralölsteuerbetrag bemessen.

(2) Die Sicherstellung kann durch Widmung
und Erlag von pupillarsicheren Wertpapieren
oder durch Bürgschaft von unter staatlicher Auf-
sicht stehenden Kreditinstituten geleistet werden.

§ 18. (1) In Steuerfreilagern dürfen mineralöl-
steuerpflichtige Gegenstände grundsätzlich nur
unversteuert eingelagert werden. Ausnahmen
kann das Finanzamt zulassen, wenn durch ge-
trennte Lagerung sowie durch andere geeignete
Maßnahmen genügend Sicherheit gegen M i ß -
brauch und Vertauschung geschaffen werden
kann.

(2) Jede Einlagerung von der Mineralölsteuer
unterliegenden Gegenständen ist der Verbrauch-
steuerabteilung, beziehungsweise Steueraufsichts-
stelle des Finanzamtes anzuzeigen.

§ 19. (1) Die Inhaber von Freilagern mineral-
ölsteuerpflichtiger Gegenstände haben über den
Empfang und den Absatz dieser Erzeugnisse ein
Freilagerbuch nach Muster 6 unter sinngemäßer
Anwendung der für die Führung des Steuer-
buches im § 11 angeordneten Vorschriften zu
führen.

(2) Die Finanzämter sind ermächtigt, hinsicht-
lich der Führung des Freilagerbuches mit Rück-
sicht auf die besonderen Verhältnisse im Einzel-
fall Abweichungen von dem vorgeschriebenen
Muster zu bewilligen.

(3) Die Finanzämter können fallweise Bestand-
aufnahmen in den Steuerfreilagern anordnen.
Für den Vorgang bei solchen Bestandaufnahmen
gelten die Bestimmungen des § 11, Abs. (8), sinn-
gemäß.

§ 20 . (1) Das Recht zur Führung eines Steuer-
freilagers erlischt durch freiwilligen Verzicht,
Ableben des Lagerinhabers oder Auflösung der
das Lager innehabenden protokollierten Firma.

(2) Die erteilte Bewilligung zur Führung eines
Steuerfreilagers wird seitens des Bundesministe-
riums für Finanzen widerrufen, wenn der Lager-
inhaber den ihm obliegenden Verpflichtungen
nicht nachkommt oder eine der Voraussetzungen,
unter denen die Bewilligung erteilt wurde, weg-
fällt.

(3) In allen Fällen des Aufhörens eines Steuer-
freilagers hat das Finanzamt die Erhebung der
Vorräte unter Abschluß des Freilagerbuches
(§ 19) zu veranlassen; der Lagerinhaber oder
sein Rechtsnachfolger sind verpflichtet, für den
erhobenen Lagerbestand sowie allenfalls festge-
stellte Abgänge, die hiefür entfallende Mineral-
ölsteuer binnen 14 Tagen nach Vorschreibung zu
entrichten, soweit die erhobenen Vorräte nicht
in eine Erzeugungsstätte oder ein anderes Steuer-
freilager gebracht werden.
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Zu § 9 des Gesetzes.

§ 21. (1) Jede unversteuerte Wegbringung
mineralölsteuerpflichtiger Gegenstände aus einer
Erzeugungsstätte oder einem Steuerfreilager in
eine Erzeugungsstätte oder ein Steuerfreilager ist
dem mit der Überwachung des versendenden Be-
triebes betrauten Überwachungsorgan am Tage der
Wegbringung schriftlich in dreifacher Ausferti-
gung anzumelden.

(2) Die Anmeldung hat Namen und Anschrift
des Versenders und des Empfängers, Gattung
und Menge des versendeten mineralölsteuerpflich-
tigen Gegenstandes sowie die Postnummer, unter
der die gegenständliche Sendung in Abteilung 3
des Steuerbuches, beziehungsweise des Freilager-
buches des versendenden Betriebes eingetragen
ist, zu- enthalten.

(3) Mit der Anmeldung übernimmt der Inhaber
des versendenden Betriebes die Verpflichtung,
die auf die betreffende Sendung entfallende
Mineralölsteuer zu entrichten, falls die Sendung
nicht in den Betrieb des Empfängers gelangt und
auch nicht nachgewiesen werden kann, daß sie
auf dem Transport zugrunde gegangen ist.

(4) Eine Ausfertigung der Anmeldung verbleibt
beim Überwachungsorgan, die anderen zwei
werden von diesem dem für den empfangenden
Betrieb zuständigen Überwachungsorgan über-
sendet.

§ 22. (1) Das Einlangen der Sendung im
empfangenden Betriebe ist von dessen Inhaber
oder verantwortlichen Betriebsleiter sogleich dem
mit der Überwachung dieses Betriebes betrauten
Überwachungsorgan schriftlich anzumelden. Die
Anmeldung hat Namen und Anschrift des Emp-
fängers und Versenders, Gattung und Menge des
empfangenen mineralölsteuerpflichtigen Gegen-
standes sowie die Postnummer, unter der die
gegenständliche Sendung im Steuerbuche, bezie-
hungsweise Freilagerbuche in Empfang gestellt
wurde, zu enthalten.

(2) Nach Erhalt dieser Anmeldung des Emp-
fängers hat das Überwachungsorgan auf einer
Ausfertigung der Anmeldung des Versenders das
erfolgte Einlangen der Sendung im empfangen-
den Betriebe zu bestätigen und diese Anmeldung
sodann dem Empfänger zum Anschluß an sein
Steuerbuch, beziehungsweise Freilagerbuch zu-
rückzustellen.

Zu § 11 des Gesetzes.

§ 23. Die Inhaber von Erzeugungsstätten (Raf-
finerien) mineralölsteuerpflichtiger Gegenstände
haben ihre am Tage des Wirksamkeitsbeginnes
des Gesetzes vorhandenen Vorräte an diesen
Gegenständen verläßlich zu erheben und als erste
Post in das von ihnen nach § 11, Abs. (1), zu
führende betreffende Steuerbuch einzutragen.
Die Verbrauchsteuerabteilungen, beziehungsweise
Steueraufsichtsstellen der Finanzämter haben sich
stichprobenweise von der Erfüllung dieser Ver-
pflichtung zu überzeugen.

Zu § 13, Abs. (1) und (2), des Gesetzes,

§ 24. Die Bestimmungen dieser Verordnung
u.zw. die §§ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14
und 25 treten, insoweit sie sich auf die Durch-
führung der 14 Tage nach dem Tage der Kund-
machung des Bundesgesetzes vom 18. Mai 1949,
B. G. Bl. Nr. 140, in Kraft tretenden Bestim-
mungen erstrecken, gleichzeitig mit diesen Be-
stimmungen in Kraft. Der Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der übrigen Bestimmungen dieser Verord-
nung wird vom Bundesministerium für Finanzen
durch Verordnung bestimmt.

Zu § 13, Abs. (4), des Gesetzes.

§ 25. (1) Der Selbstverbrauch mineralölabgabe-
pflichtiger Gegenstände, die ohne Vermittlung
einer Großverteilerorganisation in den Verkehr
gebracht wurden, ist wie der Erwerb solcher
Produkte zu behandeln.

(2) Erwerber und Selbstverbraucher haben die
mit der Übernahme der mineralölabgabepflichti-
gen Produkte, beziehungsweise die mit der Ent-
nahme eines solchen aus dem Betriebe entstan-
dene Abgabenschuld selbst zu berechnen und dem
zuständigen Finanzamte innerhalb einer Woche
nach ihrer Entstehung anzuzeigen; § 11, Abs. (3),
ist sinngemäß anzuwenden.

(3) Die Abgabepflichtigen haben die Mineralöl-
abgabe im Wege der Postsparkasse mittels Post-
sparkassenerlagschein auf das Konto des zustän-
digen Finanzamtes einzuzahlen. Die Bestimmun-
gen des § 4 dieser Verordnung finden sinngemäß
Anwendung.

Zimmermann



752 Stück 31, Nr. 149.

Muster 1

zu §8, Abs. (1), der Vdg.
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Muster 2

zu § 8, Abs. (9), der Vdg.
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Muster 3
zu § 10, Abs. (10), der Vdg.
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Muster 4

zu § 11. Abs. (1), der Vdg.
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Muster 5

au § 16, Abs. (5), der Vdg.
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Muster 6
zu § 19, Abs. (1), der Vdg.
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1 5 0 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Verkehr vom 2. Juli 1949, wodurch
die Kundmachung vom 14. November 1947,
betreffend die Besoldungsordnung für die
Beamten der Österreichischen Bundesbahnen,
B. G. Bl. Nr. 263, abgeändert und ergänzt

wird.

Auf Grund des zustimmenden Beschlusses des
Hauptausschusses des Nationalrates vom 22. Juni
1949 (Gesetz vom 13. April 1920, St. G. Bl.
Nr. 180) wird die Kundmachung des Bundes-
ministeriums für Verkehr vom 14. November
1947, betreffend die Besoldungsordnung für die
Beamten der Österreichischen Bundesbahnen,
B. G. Bl. Nr. 263, wie folgt abgeändert und er-
gänzt:

1. Im § 30, Abs. (3), treten an die Stelle der
Worte „31. Dezember 1948" die Worte „30. Juni
1950".

2. Als § 34 a ist aufzunehmen:

§ 34 a. Die Übergangsbestimmungen der §§ 25
bis 34 finden auch auf die Übernahme der Bedien-
steten der KÖB (Österreichische Staatseisen-
bahnen, Omnibusverkehrsgesellschaft m. b. H.) in
den Personalstand der Österreichischen Bundes-
bahnen nach Maßgabe der folgenden abweichenden
Bestimmungen Anwendung:

a) Eine bei der KÖB oder ihren Rechtsvor-
gängern tatsächlich zurückgelegte Dienstzeit
wird bei der Übernahme gemäß § 25 bis
zum 12. März 1938 der Dienstzeit eines
Lohn- oder Vertragsbediensteten bei den
ehemaligen Österreichischen Bundesbahnen,
vom 13. März 1938 bis zum 27. April 1945

der Dienstzeit bei der Deutschen Reichs-
bahn und nach dem 27. April 1945 einer
solchen bei den Österreichischen Bundes-
(Staatseisen)bahnen gleichgehalten.

b) Die Verleihung eines Dienstpostens nach
§ 7 des Beamten-Überleitungsgesetzes gilt,
sofern bei der Verleihung des Dienstpostens
selbst kein späterer Zeitpunkt bestimmt
wird, vom 1. Jänner 1948 an.

c) Die ab 1. Jänner 1948 an die Bediensteten
der ehemaligen KÖB ausgezahlten Bezüge
gelten als Vorschüsse im Sinne des § 3
B.-ÜG. Die Abrechnung gemäß § 25,
Abs. (4), erfolgt für die Zeit von der
Verleihung des Dienstpostens an (lit. b).

3. Die Anlage 1 zur Besoldungsordnung für die
Beamten der Österreichischen Bundesbahnen ist
wie folgt abzuändern, beziehungsweise zu er-
gänzen:

a) A l l g e m e i n e E r f o r d e r n i s s e f ü r
d i e p r o v i s o r i s c h e A n s t e l l u n g
u n d D e f i n i t i v s t e l l u n g u n d Be-
f ö r d e r u n g d e r B e a m t e n .

Nach den Bestimmungen des Punktes 1
über die Erfordernisse für die provisorische
Anstellung ist als dritter Absatz auf-
zunehmen:

„Ausnahmen von den Bestimmungen des
Punktes 1, 1. Absatz, lit. a und e, sowie
2. Absatz, lit. b, sind mit Zustimmung der
Bundesregierung möglich."

b) R e i h u n g d e r D i e n s t v e r r i c h -
tungen:

Reihung der Dienstverrichtungen
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Übeleis
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